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§ 1 	 Name, Sitz, Geschäftsjahr
(1) Der Verein führt den Namen „Die Löwen 77 Legau e. V.“.
(2) Der Verein hat seinen Sitz in Legau und ist im Vereinsregister des  

Amtsgerichts Memmingen eingetragen.
(3) Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr.

§ 2 	 Vereinszweck
(1) Vereinszweck ist die Pflege und Förderung des Sports und die Pflege und die Förderung 

des traditionellen Brauchtums im Heimatgebiet sowie die Gestaltung der Fastnachtssessi-
on. 

(2) Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des 
Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung (AG 1990).  
Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke. 
Mittel des Vereins sowie etwaige Überschüsse werden nur für satzungsmäßige Zwecke 
verwendet. Die Mitglieder erhalten keine Anteile am Überschuss und, in ihrer Eigenschaft 
als Mitglieder, auch keine sonstigen Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Der Verein 
darf keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind, oder durch un-
verhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigen. Ausgeschiedene oder ausgeschlossene 
Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vermögen. 
Eine Änderung im Status der Gemeinnützigkeit zeigt der Verein unverzüglich dem Finanz-
amt für Körperschaften an.

§ 3 	 Vereinstätigkeit
(1) Die Verwirklichung des Vereinszwecks sieht der Verein insbesondere in der Durchführung 

und Förderung sportlicher Übungen und Leistungen.
(2) Die ständige Kontaktpflege zu anderen karnevalistischen Vereinen, Gesellschaften und 

Organisationen. Die Heranführung junger Menschen an den Fasching und die Jugendpfle-
ge. Ausbildung und Förderung von Kindern, Junioren und Senioren für Tanzgarden bzw. für 
Tanz- und Qualifikationsturniere und deren Ausrichtung.

(3) Ernennung des Prinzenpaares, Durchführung von Prunksitzungen, 
 	 Rathaussturm und gegebenenfalls Narrensprung oder Faschingsumzug.

§ 4 	 Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche Person werden.
(2) Über den schriftlichen Aufnahmeantrag entscheidet der Vorstand.
(3) Eine Ablehnung des Aufnahmeantrags durch den Vorstand ist unanfechtbar
	 und muss nicht begründet werden.

§ 5 	 Beendigung der Mitgliedschaft
(1) Die Mitgliedschaft endet durch Austritt, Ausschluss oder Streichung der Mitgliedschaft.
(2) Der Austritt ist dem Vorstand gegenüber schriftlich zu erklären. Der Austritt ist unter Einhal-

tung einer Frist von vier Wochen zum Schluss eines Geschäftsjahres zulässig.
(3) Ein Mitglied kann aus dem Verein ausgeschlossen werden, wenn sein Verhalten in grober 

Weise gegen die Satzung oder die Interessen des	Vereins verstößt.
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§ 6 	 Beiträge
Von den Mitgliedern werden Beiträge erhoben. Die Höhe des Beitrages sowie dessen Fällig-
keit werden von der Mitgliederversammlung bestimmt. Ein Erlass von Jahresbeiträgen kann in 
besonderen Fällen vom Vorstand genehmigt werden.

§ 7 	 Organe des Vereins
Organe des Vereins sind der Vorstand, Vereinsausschuss und die Mitgliederversammlung.

§ 8 	 Vorstand
(1) Der Vorstand besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, dem Kassier sowie 

dem Schriftführer.
(2) Der Verein wird gerichtlich und außergerichtlich durch den 1. Vorsitzenden und den  

2. Vorsitzenden je allein vertreten.
(3) Der Vorstand führt die Geschäfte des Vereins. Im Innenverhältnis gilt, dass der Vorstand 

zum Abschluss von Geschäften mit einem Geschäftswert von mehr als 75% des aktuellen 
Barvermögens zum Zeitpunkt des Rechnungsabschlusses des vergangenen Vereinsjahres 
für den Einzelfall der vorherigen Zustimmung durch die Mitgliederversammlung bedarf.

(4) Der Vorstand wird von der Mitgliederversammlung für die Dauer von drei Jahren gewählt. 
Er bleibt jedoch bis zur satzungsgemäßen Neuwahl des Vorstandes im Amt. Wählbar sind 
nur Vereinsmitglieder, die das 18. Lebensjahr vollendet haben. Verschiedene Vorstand-
sämter können nicht in einer Person vereinigt werden.

(5) Dem Vorstand obliegt neben der Vertretung des Vereins die Wahrnehmung der Vereinsge-
schäfte nach Maßgabe der Satzung und der Beschlüsse der Mitgliederversammlung.

(6) Scheidet ein Mitglied des Vorstandes vor Ablauf der Amtsperiode aus, ist vom Vereinsaus-
schuss für den Rest der Amtszeit ein neues Vorstandsmitglied zu wählen.

§ 9 	 Vereinsausschuss
(1) Der Vereinsausschuss besteht aus:
 		  a) Mitgliedern des Vorstandes
 		  b) den Abteilungsleitern
 		  c) den Beiräten
(2) Die Aufgaben des Vereinsausschusses liegen in der ständigen Mitwirkung bei der Führung 

der Geschäfte durch den Vorstand.
(3) Die Beisitzer für bestimmte Aufgabengebiete werden von der Mitgliederversammlung 

gewählt.
(4) Der Vereinsausschuss tritt mindestens zweimal im Jahr zusammen, ansonsten nach Be-

darf oder wenn ein Drittel seiner Mitglieder dies beantragen. Die Sitzungen werden durch 
den Vorsitzenden, im Falle dessen Verhinderung durch ein anderes Vorstandsmitglied 
einberufen. 

(5) Für die im Verein betriebenen Sparten können mit Genehmigung des Vereinsausschusses 
Abteilungen gegründet werden. Den Abteilungen steht nach Maßgabe der Beschlüsse des 
Vereinsausschusses das Recht zu, in ihrem eigenen Bereich tätig zu sein, jedoch kein 
eigenes Vermögen zu bilden.

(6) Über die Sitzungen des Vereinsausschusses ist eine Niederschrift aufzunehmen und vom 
Sitzungsleiter und dem Schriftführer zu unterzeichnen.
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§ 10 	 Mitgliederversammlung
(1) Die Mitgliederversammlung findet jährlich einmal statt. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 

es das Vereinsinteresse gebietet oder ein Fünftel der Vereinsmitglieder dies schriftlich und 
unter Angabe der Gründe und des Zwecks vom Vorstand verlangt.

(2) Die Mitgliederversammlungen sind vom Vorstand mindestens zwei Wochen vor dem 
Versammlungstermin durch die örtliche Presse einzuberufen. Mit der Einberufung ist 
gleichzeitig die Tagesordnung mitzuteilen.

(3) Soweit die Satzung nichts anderes bestimmt, ist jede ordnungsgemäß einberufene Mitglie-
derversammlung beschlussfähig.

(4) Bei Beschlüssen und Wahlen entscheidet die Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Zu 
einem Beschluss, der eine Änderung der Satzung enthält, ist 	eine Mehrheit von zwei Drit-
teln der erschienenen Mitglieder erforderlich. Die Änderung des Vereinszwecks bedarf der 
Zustimmung von drei Viertel der erschienenen Mitglieder.

(5) Die Art der Abstimmung wird durch den Versammlungsleiter festgelegt. Eine schriftliche 
Abstimmung hat jedoch zu erfolgen, wenn ein Drittel der erschienenen Mitglieder dies 
beantragt, wobei der 1. Vorsitzende grundsätzlich schriftlich zu wählen ist.

(6) Über die Beschlüsse der Mitgliederversammlung ist eine Niederschrift, die vom Versamm-
lungsleiter zu unterzeichnen ist, aufzunehmen.

§ 11 Auflösung des Vereins
(1) Der Verein kann durch Beschluss der Mitgliederversammlung aufgelöst werden, soweit 

diese Mitgliederversammlung eigens zu diesem Zweck einberufen worden ist.
 	 Ist die Mitgliederversammlung nicht beschlussfähig, ist innerhalb von vier Wochen erneut 

eine Mitgliederversammlung einzuberufen, die unabhängig von der Anzahl der anwe-
senden Mitglieder beschlussfähig ist. Darauf ist bei der Einladung der erneuten Mitglieder-
versammlung hinzuweisen.

(2) Zur Auflösung des Vereins ist die Mehrheit von drei Viertel der erschienenen Mitglieder 
erforderlich.

(3) Die Liquidation erfolgt durch die im Zeitpunkt der Auflösung amtierenden Vorstandsmit-
glieder.

(4) Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks fällt 
das Vermögen des Vereins an einen örtlichen steuerbegünstigten Verein in Legau, der das 
Vermögen unmittelbar und ausschließlich zur Förderung und Pflege des Sports oder des 
Brauchtums zu verwenden hat.

 	 Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dürfen erst nach 
 	 Einwilligung des Finanzamtes ausgeführt werden.

Legau, den 28. März 2008

1. Vorsitzender (Klaus Rothärmel) 	              2. Vorsitzender (Josef Bischof)

   Schriftführer (Michael Weidle)	           Kassier (Franz Mendler)
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